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Sonder-Klienteninformation über steuerliche Erleichterungen 
für die Opfer der Hochwasserkatastrophe 

 

 

Das unvorstellbare Ausmaß der jüngsten 
Hochwasserkatastrophe, die enormen 
Schäden und die Verzweiflung der Hoch-
wasseropfer haben die Regierung veran-
lasst, zur Unterstützung der Betroffenen 
den Geldhahn kräftig aufzudrehen: Neben 
der Direkthilfe in Form einer massiven 
Aufstockung des Katastrophenfonds soll 
den Hochwasseropfern vor allem durch 
steuerliche Erleichterungen geholfen wer-
den. Die Gesetzesvorlage dazu wurde am 
19. August 2002 im Ministerrat beschlos-
sen; die Beschlussfassung im Parlament ist 
für September vorgesehen. Bereits jetzt 
zeichnet sich ab, dass die Regierungsvorla-
ge noch in mehreren Punkten ergänzt bzw 
verbessert werden wird. Die endgültige 
Gesetzeswerdung bleibt allerdings abzu-
warten. 

Absetzbarkeit von Spenden als Werbe-
aufwand 

Als wichtige Maßnahme zur finanziellen 
Unterstützung der Hochwasseropfer sieht 
die Regierungsvorlage vor, dass spenden-
freudige Unternehmen ihre Geld- und 
Sachspenden in Katastrophenfällen (insbe-
sondere bei Hochwasser-, Erdrutsch-, 
Vermurungs- und Lawinenschäden) steuer-
lich voll absetzen dürfen, wenn die Spen-
den auch mit einem Werbeeffekt verbun-
den sind. Für private Spender wird es aber 
keine steuerliche Absetzmöglichkeit geben. 

Nach derzeitiger Rechtslage sind nur Sach-
spenden aus dem Warensortiment des 
spendenden Unternehmens steuerlich voll 
absetztbar. Wenn daher ein Pharmaunter-
nehmen für Katastrophenopfer Medika-

mente aus dem eigenen Sortiment spendet, 
waren die Kosten dafür schon bisher steu-
erlich voll absetzbar. Die zusätzliche Geld-
spende oder die Spende von zB zugekauf-
ten Kühlschränken ist derzeit hingegen 
steuerlich nicht absetzbar.1 

Nach der geplanten Neuregelung (die rück-
wirkend ab Anfang 2002 in Kraft treten 
und auch für zukünftige Katastrophenfälle 
gelten soll) können nunmehr alle unter-
nehmerischen Geld- und Sachspenden (al-
so auch die zugekauften Kühlschränke) 
steuerlich abgesetzt werden. Vorausset-
zung ist lediglich, dass damit ein Werbeef-
fekt verbunden ist. Nach einer Vorweg-
Information des BMF soll die Spendenre-
gelung ziemlich großzügig gehandhabt 
werden: 

• Von einem Werbeeffekt wird dann 
auszugehen sein, wenn über die Spende 
medial berichtet wird (zB in Tages- o-
der Wochenzeitungen, Lokalpresse, 
Fernsehen, Hörfunk). 

• Bei Berichterstattungen in Massenme-
dien und/oder der Lokalpresse ist keine 
Angemessenheitsprüfung vorzuneh-
men; es ist daher nicht zu untersuchen, 
ob eine “echte” Werbeeinschaltung mit 
vergleichbarem Werbeeffekt weniger 
kosten würde als die geleistete Spende. 

• Ein ausreichender Werbeeffekt ist auch 
dann gegeben, wenn die Spende im 
Rahmen der Eigenwerbung des spen-

                                                 
1 Darüber hinaus können derzeit Spenden für For-
schungs- und Lehraufgaben sowie an bestimmte 
Institutionen (zB Museen, Universitäten) bis zur 
Höhe von 10% des Vorjahresgewinnes bzw -
einkommens steuerlich abgesetzt werden. 
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denden Unternehmens beworben wird 
(zB Hinweis auf die Spende in einer 
Werbeeinschaltung des Unternehmens 
in Massenmedien oder in der Lokal-
presse, auf Werbeplakaten, in Aus-
lagen, an der Kundenkasse; Anbringen 
eines für Kunden sichtbaren Aufklebers 
in den Geschäftsräumen oder auf Fir-
men-PKW; Spendenhinweis in Pros-
pekten, Kunden- und Klientenrund-
schreiben, zB in einem “Weihnachts-
schreiben”, oder auf der Homepage des 
Unternehmens). 

• Sämtliche Aussagen gelten gleicher-
maßen für Spenden an Hilfsorganisati-
onen, an katastrophenbetroffene Ge-
meinden, Direktspenden an Familien 
oder Einzelpersonen und Direktspen-
den an die katastrophenbetroffenen Ar-
beitnehmer des Unternehmers. 

Um die Werbewirkung der Spende bei ei-
ner späteren Betriebsprüfung nachweisen 
zu können, sollten man rechtzeitig für eine 
entsprechende Dokumentation sorgen (zB 
Screenshot der Homepage, Foto des Pla-
kats in der Auslage, Belegexemplar des 
Prospekts bzw des Kunden-Rundschrei-
bens; Videoaufnahme der Fernsehsendung, 
in der die Spende genannt wurde). 

Bei den katastrophenbetroffenen Spenden-
empfängern selbst sollen die Einnahmen 
aus den Spenden einkommensteuer- und 
schenkungssteuerfrei sein, und zwar unab-
hängig davon, ob es sich dabei um eine 
Privatperson, um einen Unternehmer oder 
um einen Arbeitnehmer eines Unterneh-
mers handelt. Auch Sachbezüge im Zu-
sammenhang mit Katastrophenschäden (zB 
zinsenlose oder zinsverbilligte Darlehen 
des Arbeitgebers) sollen steuerfrei gestellt 
werden. Für Spenden eines Unternehmens 
an betroffene Mitarbeiter sollen auch keine 
Lohnnebenkosten anfallen (keine Sozial-

versicherung, kein Dienstgeberbeitrag, 
keine Kommunalsteuer). 
Steuerliche Begünstigungen für hoch-
wassergeschädigte Unternehmen 
Unternehmer können schon nach allgemei-
nen steuerlichen Grundsätzen alle durch 
Katastrophenschäden verursachten Kosten 
von der Steuer absetzen.  

Steuerlich sofort absetzbar sind alle Kosten 
für die Beseitigung von Katastrophenfol-
gen (zB Beseitigung von Schlamm und 
Verunreinigungen, Reparatur von Maschi-
nen, Erneuerung des Verputzes, Ausmalen 
von Räumen etc). Werden durch ein Ka-
tastrophenereignis Anlagen (zB Gebäude, 
Autos, Maschinen, Büroeinrichtung, EDV-
Anlage) zerstört, so kann ein allfälliger 
Restbuchwert dieser Anlagen steuerlich 
ebenfalls sofort zur Gänze abgeschrieben 
werden. 

Werden zerstörte Anlagen wiederbeschafft 
bzw wiederherstellt, so sind sie wie Neuin-
vestitionen zu behandeln: Die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten dürfen nur 
auf die Nutzungsdauer verteilt abgeschrie-
ben werden (zB Gebäude mit maximal 3% 
pro Jahr, Maschinen und Büroeinrichtung 
mit etwa 10% bis 20% pro Jahr). Für derar-
tige katastrophenbedingte Ersatzinvestitio-
nen sieht das Katastrophen-Steuerpaket 
folgende Begünstigungen vor: 

• Bei der katastrophenbedingten Wieder-
errichtung von zerstörten Firmenge-
bäuden kann von den im Zeitraum 
1. Juli 2002 bis 31. Dezember 2003 
angefallenen Investitionskosten zu Las-
ten des Gewinns eine vorzeitige Ab-
schreibung in Höhe von 12% abgesetzt 
werden. Bei allen anderen katastro-
phenbedingten Ersatzinvestitionen in 
diesem Zeitraum beträgt die vorzeitige 
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Abschreibung sogar 20 % der Investiti-
onskosten.  

• Alternativ dazu kann beim Finanzamt 
die Auszahlung einer Investitionsprä-
mie beantragt werden. Diese beträgt für 
Gebäude 5 % und für alle anderen ka-
tastrophenbedingten Ersatzinvestitio-
nen 10 % der Investitionskosten. Die 
Prämie kann monatlich geltend ge-
macht werden, die Antragsformulare 
werden bis Oktober verfügbar sein. 

• Die mit dem im Frühjahr beschlosse-
nen Konjunkturbelebungsgesetz 2002 
ab 1.1.2002 eingeführte und ursprüng-
lich mit 31. Dezember 2002 befristete 
7 %ige vorzeitige Abschreibung für be-
stimmte Gebäudeinvestitionen (maxi-
mal von einer Höchstgrenze von € 3,8 
Mio) wird bis 31. Dezember 2003 ver-
längert (die Verlängerung gilt für alle 
Unternehmen und auch für Gebäudein-
vestitionen, die nicht katastrophenbe-
dingt sind). Diese vorzeitige Abschrei-
bung steht allerdings nicht zu, wenn die 
höhere vorzeitige Abschreibungen (o-
der die Prämienregelung) für katastro-
phenbedingte Ersatzinvestitionen gel-
tend gemacht wird. 

Die Entscheidung zwischen vorzeitiger 
Abschreibung (12% bzw 20%) und Inves-
titionsprämie (5% bzw 10%) bei einer 
katastrophenbedingten Ersatzinvestition 
wird im Regelfall zugunsten der Prämie 
ausfallen:  
• Die 20%ige vorzeitige Abschreibung 

bringt bei einem Personenunternehmen 
eine Steuerersparnis in Höhe von ma-
ximal 10% der Investition (= 50% 
Steuerersparnis von 20% vorzeitiger 
Abschreibung). Diese Steuervergütung 
erhält man in voller Höhe auch bei der 
Prämienregelung, wobei letztere noch 
zusätzlich den Vorteil hat, dass sie 

steuerfrei ist und – im Gegensatz zur 
vorzeitigen Abschreibung – auch die 
Abschreibungsmöglichkeit für die In-
vestition nicht kürzt. Bei der Prämien-
begünstigung kann man daher die Prä-
mie kassieren und zusätzlich – verteilt 
über die Nutzungsdauer – die vollen 
Investitionskosten absetzen. Die vor-
zeitige Abschreibung könnte nur dann 
günstiger sein, wenn noch andere ein-
kommensabhängige Belastungen zu be-
rücksichtigen sind (zB GSVG-
Versicherung). 

• Weiterer Vorteil der Prämie: Sie bringt 
immer sofort “cash”, auch wenn im 
Jahr 2002 durch die Hochwasserkatast-
rophe insgesamt ein Verlust erwirt-
schaftet wird; die vorzeitige Abschrei-
bung würde sich demgegenüber im 
Verlustfall erst – über den Verlustvor-
trag – in späteren Jahren steuermin-
dernd auswirken (wobei Kleinunter-
nehmer mit Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung Verluste steuerlich über-
haupt nicht vortragen können).  

• Besonders klar ist der Vorteil der Prä-
mienbegünstigung bei Kapitalgesell-
schaften: Bei einem KöSt-Satz von 
34% bringt die 20%ige vorzeitige Ab-
schreibung nur eine Steuerersparnis 
von 6,8% der Investition, während die 
Prämie 10% beträgt! 

• Die vorstehenden Überlegungen gelten 
auch für den Vergleich zwischen 
12%iger vorzeitiger Abschreibung und 
5%iger Prämie bei Gebäudeinvestitio-
nen, wenngleich in diesem Fall bei 
Einkommensteuerpflichtigen die vor-
zeitige Abschreibung (Steuerersparnis 
= 50% von 12% = 6%) vordergründig 
geringfügig günstiger erscheint als die 
5%ige Prämie (die aber wiederum nicht 
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die zukünftigen Abschreibungen 
kürzt). 

Erhält ein Unternehmer für die Hochwas-
serschäden Versicherungsleistungen, so 
stellen diese grundsätzlich Betriebsein-
nahmen dar. Falls die für eine zerstörte 
Anlage (zB Maschine) bezahlte Versiche-
rungsentschädigung höher ist, als der ge-
winnmindernd auszubuchende Restbuch-
wert dieser Anlage, so ergibt sich aus der 
Zerstörung der Anlage per saldo ein steu-
erpflichtiger Buchgewinn. Die Versteue-
rung dieses Gewinnes kann – bereits nach 
geltendem Recht – dadurch verhindert 
werden, dass der Gewinn innerhalb von 24 
Monaten auf Neuinvestitionen übertragen 
wird (sogenannte “Übertragung stiller Re-
serven”). Diese Übertragung kürzt aller-
dings die Investitionskosten der Neuinves-
tition und damit nicht nur die Basis für 
eine laufende Abschreibung, sondern auch 
für die erwähnten katastrophenbedingten 
Steuerbegünstigungen (vorzeitige Ab-
schreibung, Investitionsprämie). 

Gleiches gilt bei öffentlichen Subventionen 
für Neuinvestitionen (zB aus dem Katast-
rophenfonds). Die Subvention kürzt eben-
falls die Investitionskosten der Neuinvesti-
tion und damit die Basis für die laufende 
Abschreibung sowie für die katastrophen-
bedingten Steuerbegünstigungen. Auch 
private Spenden, die an Unternehmer für 
Investitionen gewährt werden, sollen – 
trotz ihrer grundsätzlichen Steuerfreiheit 
(siehe oben) – nach Ansicht des BMF als 
Kürzung der Investitionskosten behandelt 
werden. 

Steuerliche Absetzmöglichkeiten für 
private Hochwasseropfer 
Hochwasserschäden im Privatbereich kön-
nen steuerlich schon nach geltender 
Rechtslage grundsätzlich als außerge-

wöhnliche Belastung abgesetzt werden, 
soweit sei zwangsläufig (!) sind, und zwar 
sogar ohne Kürzung um den sonst übli-
chen, vom Einkommen abhängigen Selbst-
behalt. Der bloße Vermögensschaden 
durch die Katastrophe ist für sich aber 
noch keine außergewöhnliche Belastung. 
Erst die Kosten zur Beseitigung des Ver-
mögensschadens können steuerlich abge-
setzt werden (wobei kostenlose Arbeits-
leistungen, wie auch die eigene Arbeitsleis-
tung, steuerlich nicht berücksichtigt wer-
den können). Absetzbar sind grundsätzlich: 

• Kosten für die Beseitigung der unmit-
telbaren Katastrophenfolgen (zB Besei-
tigung von Wasser- und Schlammres-
ten, Beseitigung von Sperrmüll sowie 
unbrauchbar gewordener Gegenstände, 
Raumtrocknung sowie Mauerentfeuch-
tung, Anschaffung bzw Anmietung von 
Trocknungs- und Reinigungsgeräten). 

• Kosten für die Reparatur und Sanie-
rung der durch die Katastrophe beschä-
digten, aber weiter nutzbaren Vermö-
genswerte (zB bei weiter nutzbaren 
Wohnhäusern bzw Wohnungen der Er-
satz des Fußbodens, die Erneuerung 
des Verputzes, das Ausmalen von 
Räumen, die Sanierung der Kanalisati-
on bzw von Senkgruben, die Reparatur 
bzw das Wiederherstellen von Zäunen 
und sonstigen Grundstücksumfriedun-
gen, die Sanierung von Gehsteigen und 
Hofpflasterungen, weiters die Repara-
tur beschädigter PKW). 

• Kosten für die Ersatzbeschaffung der 
durch die Katastrophe zerstörten Ver-
mögensgegenstände (zB erforderlicher 
Neubau des gesamten Wohngebäudes 
oder von Gebäudeteilen, die Neuan-
schaffung von Einrichtungsgegenstän-
den, die Neuanschaffung eines PKW, 
die Neuanschaffung von Kleidung, Ge-
schirr).  
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Wie ein Blick in die aktuellen Lohnsteuer-
richtlinien zeigt, waren Fiskus und 
Höchstgerichte  bei der Beurteilung der 
Absetzbarkeit dieser Kosten bisher aber 
ziemlich restriktiv: 

• Bei der Wiederbeschaffung eines zer-
störten Wirtschaftsgutes wurden die 
Kosten bisher nur bis zur Höhe des 
Verkehrswertes (Zeitwertes) vor dem 
Schadenseintritt als zwangsläufig und 
damit steuerlich absetzbar anerkannt. 

• Weiters muss auch die Wiederbeschaf-
fung selbst zwangsläufig sein. Dies 
trifft nur dann zu, wenn dem Steuer-
pflichtigen die weitere Lebensführung 
ohne Wiederbeschaffung der zerstörten 
Wirtschaftsgüter nicht zuzumuten wä-
re. Da sich die Absetzbarkeit daher auf 
die Wiederbeschaffung notwendiger 
Wirtschaftsgüter beschränkt, scheiden 
Güter des gehobenen Bedarfes (zB 
Schiausrüstung, Schallplattensamm-
lung, Weinkühlschrank) sowie Mehr-
kosten einer Luxusausstattung notwen-
diger Wirtschaftsgüter (zB Massiv-
holzküche) nach derzeitiger Rechts-
lage aus.  

• Auch Kraftfahrzeuge gelten nach der-
zeitiger Verwaltungspraxis grundsätz-
lich nicht als notwendige Wirtschafts-
güter. 

Angesichts des Ausmaßes der heurigen 
Hochwasserkatastrophe will der Fiskus 
diesmal aber wesentlich großzügiger sein 
(zu Details siehe gesonderter Kasten): 

• Die mit der Beseitigung der unmittel-
baren Katastrophenfolgen im Zu-
sammenhang stehende Kosten (siehe 
oben Punkt a) sind in vollem Umfang 
absetzbar. Dabei ist gleichgültig, ob 
die Kosten für den Erstwohnsitz oder 
einem weiteren Wohnsitz anfallen oder 
ein “Luxusgut” betreffen (zB absetzbar 

sind daher auch die Kosten für die Rei-
nigung eines Schwimmbades oder einer 
Sauna). 

• Die Kosten für die Reparatur und 
Sanierung von weiter nutzbaren 
Vermögensgegenständen (siehe oben 
Punkt b) sind nur in dem Umfang ab-
setzbar, in dem diese Gegenstände für 
die übliche Lebensführung benötigt 
werden. Nicht abgesetzt werden kön-
nen also Kosten für die Reparatur und 
Sanierung von Gegenständen, die nicht 
mehr der üblichen Lebensführung zu-
gerechnet werden können (nicht ab-
setzbar sind daher zB die Sanierungs-
kosten für ein Schwimmbad). 

• Absetzbar sind auch die Kosten für 
die Ersatzbeschaffung von Gegens-
tänden (siehe Punkt c), allerdings auch 
nur in dem Umfang, in dem diese für 
die übliche Lebensführung benötigt 
werden. Nicht absetzbar sind somit die 
Kosten für die Ersatzbeschaffung von 
Gütern, die für die übliche Lebensfüh-
rung nicht notwendig sind (zB Sportge-
räte) bzw einem gehobenen Bedarf 
dienen (insbesondere “Luxusgüter”). 
Werden Gegenstände ersatzbeschafft, 
die üblicherweise zur Lebensführung 
benötigt werden, gehen aber die Er-
satzbeschaffungskosten über einen 
durchschnittlichen Standard hinaus, 
sind diese Kosten nur im Ausmaß des 
üblichen Standards absetzbar.  

• Im Gegensatz zur bisherigen Rechtsla-
ge sollen die Kosten für die Ersatzbe-
schaffung nunmehr ebenfalls grund-
sätzlich in tatsächlicher Höhe (also 
im Ausmaß des aktuellen “Neuprei-
ses”) absetzbar sein (in der Regie-
rungsvorlage war diesbezüglich noch 
eine Beschränkung mit dem seinerzei-
tigen Neupreis der zerstörten Gegens-
tände vorgesehen). Allerdings werden 
nur die einer durchschnittlichen (üb-
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lichen) Standardausführung entspre-
chenden Kosten anerkannt (eine “Lu-
xustangente” muss daher ausgeschie-
den werden). 

• Eine Sonderregelung gilt für PKWs: 
Die Kosten für die Ersatzbeschaffung 
eines PKWs stellen nur im Ausmaß des 
Zeitwertes im Zeitpunkt der Zerstö-
rung (Beschädigung) des Fahrzeuges 
eine außergewöhnliche Belastung dar, 
und zwar auch dann, wenn ein Neu-
fahrzeug erworben wird. Der Zeitwert 
kann dabei an Hand einer achtjährigen 
Gesamtnutzungsdauer des Fahrzeuges 
(“fiktiver Buchwert”) errechnet wer-
den; es ist jedoch mindestens ein Wert 
von 20% des Neupreises anzunehmen. 
Bei Ermittlung des Zeitwertes ist von 
Anschaffungskosten in Höhe von ma-
ximal 34.000 € (“Luxusgrenze”) aus-
zugehen. 

Als Nachweis der Katastrophenschäden 
sind dem zuständigen Finanzamt die von 
den Gemeindekommissionen über die 
Schadenserhebung aufgenommenen Nie-
derschriften vorzulegen. Die in diesen Nie-
derschriften enthaltenen Schadensfeststel-
lungen sind die Grundlage für die steuerli-
che Anerkennung der geltend gemachten 
Kosten. Überdies sind die angefallenen 
Kosten durch Rechnungen zu belegen. 
Sollte (ausnahmsweise) eine solche Nie-
derschrift nicht oder nicht vollständig auf-
genommen worden sein (zB wegen Lage 
eines Gebäudes in einem gefährdeten Ge-
biet), verlangt das Finanzamt neben den 
Rechnungen eine “Selbsterklärung” über 
das Schadensausmaß. Sicherheitshalber 
sollten die Schäden – soweit noch möglich 
– auch fotografisch dokumentiert werden. 

Arbeitnehmer können zur raschen Gel-
tendmachung der im Jahr 2002 (voraus-
sichtlich) anfallenden außergewöhnlichen 
Belastungen ausnahmsweise bis 31. Okto-

ber 2002 die Ausstellung eines Freibe-
tragsbescheides beantragen. Wird dieser 
dem Arbeitgeber rechtzeitig (also vor der 
Lohnabrechnung für Dezember 2002) vor-
gelegt, so kann der Arbeitgeber den Freibe-
trag rückwirkend (durch Aufrollung frühe-
rer Lohnabrechnungen) für das gesamte 
Jahr 2002 berücksichtigen und die 
Lohnsteuer rückerstatten. 

Wenn die außergewöhnlichen Belastungen 
höher sind als das Einkommen eines Jah-
res, gehen sie steuerlich ins Leere (ein Ü-
berhang kann nämlich nicht in das nächste 
Jahr vorgetragen werden). In diesen Fall 
sollten die Ausgaben auf mehrere Jahre 
verteilt werden. Eine einfache Möglichkeit 
der Verteilung besteht darin, die außerge-
wöhnlichen Belastungen durch einen Kre-
dit zu finanzieren. In diesem Fall sind 
dann die jährlichen Kreditraten samt Zin-
sen steuerlich absetzbar. Die optimale 
steuerliche Verteilung ist dann gegeben, 
wenn nach Abzug der außergewöhnlichen 
Belastung noch ein geringfügiges steuerli-
ches Einkommen verbleibt (etwa in der 
Größenordnung von ca € 8.000 bis 
€ 9.000).  

Praktische Beispielfälle für die Absetz-
barkeit von katastrophenbedingten Er-
satzbeschaffungen als außergewöhnliche 
Belastungen (aus einer Information des 
BMF) 
Wohnhäuser, Wohnungen: 
In voller Höhe sind absetzbar die Kosten 
für die Ersatzbeschaffung von Wohnein-
heiten vergleichbarer Nutzungsmöglich-
keit. Absetzbar sind nur die Ersatzbeschaf-
fungskosten für den Hauptwohnsitz (in 
Anlehnung an die Beurteilung durch die 
Landesbehörden), nicht hingegen für 
Zweit- oder weitere Wohnsitze, Garten-
häuschen, Badehütten, Wohnmobile, 
Wohnwägen. In voller Höhe absetzbar sind 
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auch die Mietkosten für ein Überbrü-
ckungsquartier. 
 
Einrichtungsgegenstände: 
Voll absetzbar sind Kosten für die Ersatz-
beschaffung von Möbeln, Teppichen, Vor-
hängen, Wäsche (für Schlafzimmer, Bade-
zimmer, Küche inkl Tischwäsche), Be-
leuchtungskörper, Speisegeschirr, Elektro-
Haushalts-Küchengeräten (zB Waschma-
schine, Wäschetrockner, Kühlschrank, 
Tiefkühltruhe, Geschirrspüler, Elektroher-
de inkl Mikrowellenherde), Sanitär- und 
Heizungsanlagen. Die Kosten für die Er-
satzbeschaffung von handgeknüpften Tep-
pichen sind mit maximal € 730 pro Quad-
ratmeter absetzbar. Für Antiquitäten (älter 
als 150 Jahre oder aus besonderer Stilepo-
che wie Jugendstil) gilt Folgendes: Über-
steigen die Ersatzbeschaffungskosten nicht 
€ 7.300, sind sie voll abzugsfähig; sind die 
Kosten höher und übersteigen sie die Kos-
ten eines vergleichbaren neuen Möbel-
stücks um mehr als 25%, so sind maximal 
die Kosten eines vergleichbaren neuen 
Möbelstücks abzugsfähig. Nicht absetzbar 
sind Kosten für Zier- und Dekorationsge-
genstände (einschließlich Bilder und Ta-
pisserien), Zimmerpflanzen uä. 
 
Unterhaltungselektronik uä: 
Im Ausmaß der Kosten für Gegenstände 
üblichen Standards sind absetzbar Kosten 
für die Ersatzbeschaffung von Radio- und 
Fernsehgeräten, Satellitenanlagen, CD-
Player, Videoanlagen inkl DVD, PC ein-
schließlich DVD-Anlage und Brenner. 
Nicht absetzbar sind Ersatzbeschaffungs-
kosten für Foto- und Filmausrüstungen. 
 
Fahrzeuge: 
Waren im Familienverband mehrere PKW 
vorhanden, so gilt Folgendes: Die Ersatz-
beschaffung ist steuerlich nur für das bis-
herige “Erstauto” eines Familienmitgliedes 

zu berücksichtigen. In voller Höhe absetz-
bar sind die Kosten für Mopeds und Fahr-
räder. Nicht absetzbar sind die Kosten für 
die Ersatzbeschaffung von Motorrädern, es 
sei denn, es handelt sich um das einzige 
von der betreffenden Person genutzte 
Kraftfahrzeug. Nicht absetzbar sind die 
Kosten für Wohnmobile und Wohnwägen.   
 
Andere Gegenstände: 
In voller Höhe absetzbar sind die Kosten 
für die Ersatzbeschaffung von Vorräten, 
Spielwaren, Schulbedarf, Fahrräder, wei-
ters die Kosten für Gräberrenovierungen. 
Die Kosten für die Ersatzbeschaffung von 
Bekleidung sind bis zu einem Höchstaus-
maß von € 2.000 pro im Haushalt lebender 
Person absetzbar. Nicht absetzbar sind die 
Ersatzbeschaffungskosten für  
Sammlungen aller Art (zB Bücher, Brief-
marken, Münzen, Weine, CD, Videobän-
der, Schallplatten). Weiters nicht absetzbar 
sind die Kosten für ein Kellerstüberl, einen 
Swimmingpool, eine Sauna, die Gartenges-
taltung, Gartengeräte, Biotope, Grillplätze, 
Werkzeug- und Gartenhütten, Sportgeräte 
(zB Schiausrüstung, Fitnessgeräte). 
Keine Säumnisfolgen bei verspäteten 
Steuerzahlungen 
Alle Steuerpflichtigen, die hochwasserbe-
dingt ihre Steuerzahlungen nicht rechtzei-
tig leisten konnten bzw können, brauchen 
sich auch vor keinen Säumnisfolgen fürch-
ten. Aufgrund eines Erlasses des BMF 
werden im Falle von verspäteten Steuer-
zahlungen generell seit 7. August 2002 
keine Säumniszuschläge verrechnet bzw 
sonstigen Säumnisfolgen (zB Exekution) 
verhängt, wenn die rückständigen Beträge 
bis 1. Oktober 2002 einbezahlt werden 
oder bis zu diesem Tag ein Stundungsan-
suchen eingebracht wird. Vor dem 1. Ok-
tober 2002 wird es weder zu Säumnisfol-
gen noch zu Terminverlusten (zB bei ver-
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späteter Ratenentrichtung) kommen. Bei 
Verspätungszuschlägen wegen verspäteter 
Abgabe von Steuerklärungen sowie bei 
Vollstreckungsmaßnahmen soll auf die 
katastrophenbedingten Erschwernisse in 
besonderem Maße Rücksicht genommen 
werden. 
 
Da für die Fristverlängerung bis 1. Oktober 
2002 kein Stundungsantrag gestellt werden 
muss, können dafür auch keine Stundungs-
zinsen anfallen. Wenn die Steuern auch bis 
1. Oktober 2002 nicht entrichtet werden 
können (weil die Buchhaltung vernichtet 
worden ist oder einfach kein Geld da ist), 
muss spätestens an diesem Tag ein begrün-
detes Stundungsansuchen eingebracht wer-
den.  
 
Sonstige Steuerbegünstigungen für Ka-
tastrophenopfer 
 
• Für alle Spenden an die Opfer der 

Hochwasserkatastrophe, die bis 30. 6. 
2003 geleistet werden, wird keine 
Schenkungssteuer eingehoben. 

• Die erwiesenermaßen im Zusammen-
hang mit der Hochwasserkatastrophe 
notwendigen Ersatzausstellungen von 
gebührenpflichtigen Dokumenten (zB 
Reisepässe, Führerscheine, Zulassungs-
scheine, Gewerbescheine) sowie die im 
Zusammenhang mit der Schadensfest-
stellung, Schadensabwicklung und 
Schadensbereinigung ausgestellten o-
der vorgelegten Schriften (zB Baube-
willigungen, Zulassungen von PKW) 
sind bis 31. Dezember 2002 von den 
Gebühren nach dem Gebührengesetz 
befreit.  

• Weiters sind alle im Zusammenhang 
mit der Hochwasserkatastrophe bis 31. 
August 2003 abgeschlossene Darle-
hens- und Kreditverträge (einschließ-
lich Aufstockungen und Prolongatio-

nen) sowie damit verbundenen Siche-
rungs- und Erfüllungsgeschäften von 
den Kredit- und sonstigen Gebühren 
befreit. Pfandrechtseintragungen im 
Grundbuch zur Besicherung solcher 
Darlehen sind auch von den Gerichts-
gebühren befreit (Antragstellung auf 
Grundbuchseintragung bis 31. August 
2003 erforderlich). 

• Für die katastrophenbedingte Deponie-
rung von Abfällen wird eine Befreiung 
vom Altlastensanierungsbeitrag vorge-
sehen. 

Sollten die beschriebenen Steuern bzw. 
Gebühren bereits entrichtet worden sein, 
kann man deren Rückerstattung beantra-
gen. 
Alle Steuerzahler, die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen leis-
ten müssen, haben übrigens für eine Her-
absetzung der Vorauszahlungen heuer um 
einen Monat länger Zeit: Im Rahmen der 
hochwasserbedingten Steuererleichterun-
gen wird die Frist für die Herabsetzung 
der Vorauszahlungen für das Jahr 2002 
um einen Monat auf den 31. Oktober 
2002 verlängert – und zwar für alle Steu-
erpflichtigen! 
 
 
PS:  
Informationen über Hochwasserentschädi-
gungen erhalten Sie auch unter der Hotline 
der Bundesregierung: 0800 / 222666 (kos-
tenlos, von 8.00-18.00 Uhr). 
 


